
Landratsamt 
Tuttlingen 

Allgemeinverfügung zur jagdrechtlichen Angliederung von Grund¬ 

flächen der Gemarkung Spaichingen 

Das Landratsamt Tuttlingen erlässt aufgrund von § 12 Abs. 5 und § 58 Abs. 3 Jagd- und Wild¬ 

tiermanagementgesetz (JWMG) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsver¬ 

fahrensgesetzes (LVwVfG) folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Die nachfolgend aufgelisteten Flurstücke der Gemarkung Spaichingen, nachstehend als 

Angliederungsflächen bezeichnet, werden den Eigenjagdbezirken Zundelberg und Drei¬ 

faltigkeitsberg der Gemeinde Spaichingen zur uneingeschränkten jagdlichen Nutzung an¬ 

gegliedert: 

1.1 Angliederung derfolgenden Fist. Nr. an die Eigenjagd Zundelberg: 

Teil von 1701, 2240, 2241, 2242, 2243/1, 2243/2, 2244/1, 2244/2, 2245, 2246, 2247, 2248, 

2249, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2253/2, 2254, 2255/2, 2256/1, 2256/2, 2257, 2258, 2259, 

2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2268, 2269, 2273, 2274, 2275, 2277/1, 2277/2, 2278, 

2279/1, 2279/2, 2293, 2298, 2299, 2309, 2310, 2310/1, 2311/1, 2311/2, 2312, 2313, 2316, 

2317, 2318, 2319, 2322, 2323/1, 2323/2, 2324, 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329, 

2330/1, 2330/2, 2331, 2332, 2333, 2335, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2343, 2344, 2346, 

2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358/1, 

2358/2, 2359, 2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 

2375, 2376, 2378, 2379, 2380/1, 2380/2, 238 0/3, 2381, 2386, 2389, 2390, 2391, 2392, 

2393, 2396, 2397, 2398, 2399, 2399/1, 2399/2, 2672. 

1.2 Angliederung derfolgenden Fist. Nr. an die Eigenjagd Dreifaltigkeitsberg: 

3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3411/1, 3411/2, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3418, 3419, 

3420, 3421, 3422, 3423, 3455, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 

3467, 3468, 3469, 3471, 3472, 3475, 3476, 3478/1, 3478/2, 3479, 3480, 3481, 3482. 
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Die in der Anlage beigefügte Übersichtskarte ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Begründung 

I. 

Im Zuge der zum 01.04.2025 erfolgten Neuverpachtung der Jagdreviere der Gemarkung 

Spaichingen wurde bei der Erstellung des Jagdkatasters festgestellt, dass die unter Ziffer 1 

genannten Flurstücke derGemarkung Spaichingen keinem Jagdbezirk angehören. 

Grundsätzlich steht das Jagdrecht dem Eigentümer auf dessen Grund und Boden zu. Das Jag¬ 

drecht darf jedoch nur in Jagdbezirken ausgeübt werden. 

II. 

Nach § 12 Abs. 5 JWMG hat die untere Jagdbehörde Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk 

gehören, nach den Erfordernissen der Jagdpflege und Jagdausübung benachbarten Jagdbe¬ 

zirken anzugliedern. Werden diese Grundflächen vollständig von einem anderen Jagdbezirk 

umschlossen, sind sie Bestandteil dieses Jagdbezirks. 

Das Landratsamt Tuttlingen ist als untere Jagdbehörde nach § 12 Abs. 5 i.V.m. § 58 Abs. 3 JWMG 

fürdie Entscheidung zuständig. 

Gemäß § 10 Abs. 1 JWMG bilden zusammenhängende Grundflächen mit einer land-, forst- oder 

fischereiwirtschaftlich nutzbaren Fläche von mindestens 75 Hektar, die im Eigentum ein und 

derselben Person oder Personengemeinschaft stehen, einen Eigenjagdbezirk. Nach § 11 Abs. 1 

JWMG bilden alle Grundflächen einer Gemeinde oder einer abgesonderten Gemarkung, die 

nicht zu einem Eigenjagdbezirk gehören, einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, wenn sie im 

Zusammenhang mindestens 150 Hektar umfassen. Folglich bilden Flächen, die von einem oder 

mehreren Jagdbezirk(en) nicht vollständig eingeschlossen sind, selbst keinem Jagdbezirk an¬ 

gehören und zusammen eine Fläche von 75 Hektar (Eigenjagdbezirk) bzw. 150 Hektar (gemein¬ 

schaftlicher Jagdbezirk) nicht erreichen, keinen eigenen Jagdbezirk. 
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Die in Ziff. 1 genannten Flurstücke bilden weder einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk im Sinne 

des § 11 JWMG und stellen auch keinen eigenen Jagdbezirk im Sinne des § 10 JWMG dar. 

Genauso wenig gehören die Flurstücke einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk an, da zwischen 

ihnen und dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Gemeinde Spaichingen kein Zusammen¬ 

hang im Sinne einer Verbindung bzw. Berührung besteht. 

Die betreffenden Grundflächen werden nicht von einem anderen Jagdbezirk umschlossen, so 

dass sie auch kein Bestandteil eines Jagdbezirkes nach § 12 Abs. 5 Satz 2 JWMG sind. 

Diese Grundflächen gehören im Ergebnis keinem Jagdbezirk an. Demnach kann auf ihnen 

gemäß § 3 Abs. 4 JWMG das Jagdrecht nicht ausgeübt werden. Somit hat nach § 12 Abs. 5 

JWMG die untere Jagdbehörde nach den Erfordernissen der Jagdpflege und Jagdausübung 

die in Ziff. 1 bezeichneten Flächen den benachbarten Jagdbezirken anzugliedern. 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 41 Abs. 

4 Satz 4 LVwVfG als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt gemäß § 41 Abs. 1 und 4 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 der Satzung des Landkreises 

Tuttlingen über die Form öffentlicher Bekanntmachungen vom 17.12.2020 auf der Inter¬ 

netseite des Landratsamtes Tuttlingen (www.landkreis-tuttlingen.de) unter der Rubrik 

Bekanntmachungen. Als Tag der Bekanntmachung gilt derTag der Einstellung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

beim Landratsamt Tuttlingen, 78532 Tuttlingen, erhoben werden. 

Tuttlingen, 24.07.2025 

ijJK 
Steran Helbig V \ 

Erster Landesbeamter\\ 

Anlage: Übersichtskarte 

Übersichtskarte: Angliederungsflächen (pink) 
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